
Der Markt Zell a. Main informiert: 
 

Beantragen eines Reisepasses 
 
Alle Deutschen, die ihren Hauptwohnsitz in Zell a. Main haben, dürfen einen Reisepass 
beantragen. Vor dem 18. Lebensjahr benötigen wir jedoch eine Einverständniser-
klärung der/des Sorgeberechtigten (Vater, Mutter, Vormund oder Betreuer). 
 
Bitte beachten Sie, 
 

➢ Anträge zur Ausstellung eines Reisepasses können nur persönlich gestellt 
werden. 

➢ Minderjährige müssen grundsätzlich bei der Beantragung dabei sein. 
➢ Ab dem 6. Geburtstag müssen wir Fingerabdrücke nehmen. 
➢ Ab dem 10. Geburtstag müssen Minderjährige eine Unterschrift leisten. 

 
Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt über die Einreisebestimmungen ausländischer 
Staaten für deutsche Staatsangehörige beim Reisebüro oder unter 
http://www.auswaertiges-amt.de/  
 
Notwendige Antragsunterlagen: 
 

➢ Vor dem 18. Geburtstag benötigen wir eine Einverständniserklärung der/des 
gesetzliche/n Vertreter/s.  
 

➢ Falls das Sorgerecht auf einen Elternteil bzw. Vormund übertragen wurde, ist ein 
entsprechender Nachweis (Scheidungsurteil, Sorgerechtsbeschluss, Betreuer-
ausweis oder eine aktuelle sog. „Negativ-Bestätigung“ (des für den Geburtsort 
zuständigen Jugendamtes) vorzulegen. 
 

➢ Bei Erstausstellung in unserer Gemeinde benötigen wir Ihre Geburtsurkunde, bei 
Verlust Ihres Reisepasses bringen Sie bitte Ihren Personalausweis bzw. Führer-
schein, ein anderes Lichtbilddokument oder Ihre Geburtsurkunde mit. 
 

➢ Bei Beantragung ab dem 01. Mai 2025 wird ein digitales biometrisches Passfoto, das 
nicht älter als ein Jahr sein darf, benötigt. Dieses digitale Bild kann voraussichtlich 
ab Mai im Bürgerbüro erstellt werden. Die Gebühr beträgt 6,00 €. Auch ein digitales 
Bild eines von Ihnen beauftragten zertifizierten Fotografen kann von uns verwendet 
werden. 

 
Bearbeitungsfristen / Abholung:  
 
Bitte den alten bzw. vorläufigen Reisepass mitbringen! 
 

➢ Im Normalfall können Sie mit einer Bearbeitungsdauer von ca. 3 Wochen 
rechnen (abhängig von der Bundesdruckerei in Berlin). 
  

➢ In den Monaten Mai bis Oktober ist mit einer Bearbeitungszeit von 7 bis 8 
Wochen zu rechnen. Es kann auch ein Expresspass (Abholung in der Regel 
innerhalb von 3 Werktagen) beantragt werden. 
 

➢ Die Abholung kann auch durch eine von Ihnen beauftragte Person erfolgen. 
Hierzu müssen Sie jedoch eine entsprechende Vollmacht ausstellen. Diese 
bekommen Sie beim Beantragen des neuen Ausweises auf Wunsch mit. 

http://www.auswaertiges-amt.de/


 
 
Gebühren: 
 
Die Gebühr für den Reisepass beträgt 70,00 € (10 Jahre Laufzeit). 
Bei Personen, die bei Antragstellung das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
beträgt die Gebühr 37,50 € (6 Jahre Gültigkeit). 
Der Expresspass, der in der Regel innerhalb von 3 Werktagen da ist, kostet zusätzlich 
32,00 €. 
 
Vielreisende können auf besonderen Wunsch auch einen „Bürgerpass“ (=Europass mit 
48 Seiten) erhalten. Für den 48-Seiten-Reisepass ist eine zusätzliche Gebühr in Höhe 
von 22,00 Euro zur Passgebühr zu entrichten. 
 
Weitere Informationen zum Reisepass, erhalten Sie im Internetangebot des 
Bundesinnenministeriums unter www.ePass.de.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne im Bürgerbüro, unter den Rufnummern 
4 68 78 - 15 Herr Bandorf / - 14 Frau Merz / -25 Frau Diem, zur Verfügung. 

http://www.epass.de/

